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Bezirksjugend-
sinfonie-
orchester 

Am kommenden Samstag, 5. Juni, 
gastiert - wie bereits schon in den 
Vorjahren - das Bezirksjugendsinfo-
nieorchester Unterfranken um 19.30 
Uhr in der Frankenhalle.

In der Woche vom 30. Mai bis 6. Ju-
ni trifft sich das Bezirksjugend- 
sinfonieorchester Unterfranken 
zu der Pfingstarbeitsphase 2010 in 
der Bayerischen Musikakademie in 
Hammelburg.

Zum Abschluss präsentieren 55 
junge Musiker/innen (zwischen 14 
und 26 Jahren) unter der Leitung 
des Dirigenten Hermann Freibott 
folgendes Programm in der Erlen-
bacher Frankenhalle:

Niels Wilhelm Gade  
Nachklänge von Ossian op. 1 

Edvard Grieg   
Norwegische Tänze op. 35

Gustav Mahler  
Sinfonie Nr. 4 in G-Dur 3. Satz

Der Eintritt zum Konzert ist frei. 

Es ergeht herzliche Einladung an die 
gesamte Bevölkerung.
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Stadtratsitzung am 20. Mai
Geschäftsordnung des Stadtrates;
• Bis zur Änderung des Ratsinforma-
tionssystems gilt § 22 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung in folgender Fassung:
• „Die Ladungsfrist beträgt 5 Werktage; 
sie kann in dringenden Fällen auf drei 
Werktage verkürzt werden. Der Sit-
zungstermin und der Tag des Versands 
der Ladung werden bei der Berech-
nung der Frist nicht mitgerechnet.“
Bau einer Trinkwassernotversorgung;
• Der Auftragserteilung an die Fa. Au-
gust Ullrich aus Elfershausen über die 
Auftragssumme in Höhe von brutto 
Euro 599.617,80 für die gesamten Bau-
arbeiten zur Maßnahme „Bau einer 
Trinkwassernotversorgung“ wird vor-
behaltlich des Vergabegesprächs zuge-
stimmt.
TOP 6: Energetische Sanierung Kin-
dergarten an der Fröbelstraße (KoPro 
II);
• Der gewerkeweisen Auftragsertei-
lung zu den
a) Rohbauarbeiten an die Firma Frank 
Berninger GmbH, Erlenbach a. Main, 
zur Auftragssumme (brutto) Euro 
30.930,40
b) Dachdeckerarbeiten an die Fa. Im-
hof GmbH Dachdeckerei, Obern-
burg, zur Auftragssumme (brutto) Eu-
ro 32.674,90

Beschlüsse
c) Spenglerarbeiten an die Fa. Speng-
lerei Hepp, Klingenberg, zur Auftrags-
summe (brutto) Euro 19.292,28
d) Putz- und Wärmedämmverbundsys-
tem (WDVs) an die Fa. Malerwerkstatt 
Becker, Elsenfeld, zur Auftragssumme 
(brutto) Euro 108.793,13
e) Fensterarbeiten an die Fa. Schreine-
rei P. Bachmann, Leidersbach, zur Auf-
tragssumme (brutto) EUR 75.769,28
f) Schreinerarbeiten/Innentüren an 
die Fa. Appel, Elsenfeld, zur Auftrags-
summe (brutto) Euro 6.703,27
zur Gesamtmaßnahme „Energetische 
Sanierung des Kindergartens an der 
Fröbelstraße“ wird zugestimmt.
Anhebung von Steuer-Hebesätzen und 
Gebühren für städtische Einrichtun-
gen;
• Im Vorgriff auf die Regelungen der 
Haushaltssatzung 2011 werden die 
Steuersätze (Hebesätze) für die Grund-
steuern für land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe (A) und für die Grund-
stücke (B) ab 01.01.2011 auf jeweils 340 
v.H. festgesetzt.
• Der Stadtrat erlässt die Satzung 
für die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) in der von der 
Verwaltung vorgelegten Form.
Die Satzung wird im Amtsblatt Nr. 22 
vom 2. Juni 2010 öffentlich bekannt ge-
macht.

• Der Stadtrat beschließt die Änderung 
der Benutzungsgebühren für die städ-
tischen Hallen und Liegenschaften in 
der vorgelegten Form zum 01.07.2010.
Die aktuellen Gebührenübersichten wer-
den rechtzeitig an den entsprechenden 
Stellen hinterlegt. Nähere Informationen 
erhalten Sie im Referat Wirtschaft-Kul-
tur-Tourismus unter der Telefonnum-
mer: 704-46.
Der Stadtrat beschließt, die Nutzungs-
gebühren für den Minigolfplatz
für Erwachsene auf 2,50 Euro (bisher 
2,00 Euro),
für Kinder auf 1,50 Euro (bisher 1,00 
Euro)
und neu für Schulklassen 1,00 Euro pro 
Kind
ab sofort zu ändern.
• Der Stadtrat erlässt die 3. Satzung zur 
Änderung der Satzung für die Erhe-
bung von Gebühren für die Benutzung 
der Märkte (Marktgebührensatzung) 
der Stadt Erlenbach a. Main in der von 
der Verwaltung vorgelegten Form.
Die Satzung wird im Amtsblatt Nr. 22 
vom 2. Juni 2010 öffentlich bekannt ge-
macht.
Spielplätze;
• Der Auftragserteilung an die Fa. 
HAGS-mb-Spielidee GmbH in 35203 
Biedenkopf zur Lieferung von behin-
dertengerechten Spielgeräten zur Auf-
tragssumme von gerundet brutto EUR 
29.500, zur Errichtung eines behinder-
tengerechten Spielplatzes am Dr.-Stru-
be-Platz, wird zugestimmt.
Baulandumlegung Gewerbe-/Misch-
gebiet "Sohlödenäcker" im ST Me-
chenhard;
• Einer Umlegung des gesamten Gel-
tungsbereichs des B-Plangebietes Ge-
werbe-/Mischgebiet „Sohlödenäcker“ 
im ST Mechenhard durch das Vermes-
sungsamt Aschaffenburg, Außenstelle 
Klingenberg, wird zugestimmt.

Friedhof Ort;
• Der überarbeiteten Entwurfspla-
nung zum Friedhof Ort mit aktualisier-
ter Kostenberechnung vom Büro Valtin 
Dietz/Elfershausen wird zugestimmt.
• Die Umsetzung der Gesamtmaßnah-
me wird mit dem Anlegen von Grün-
streifen entlang der straßenseitigen 
Friedhofsmauer sowie teilweise zwi-
schen den Gräbern mit der Aufstellung 
einer Sitzbank im Bereich zum Hoch-
kreuz in 2011 begonnen.

Stadtratsitzung am 14. April
Nach Beratung in nicht öffentlicher 
Sitzung hat der Stadtrat folgenden Be-
schluss gefasst:
• Die neue dienstleistungsorientierte 
und bürgernahe Aufbauorganisation 
der Verwaltung erfordert eine entspre-
chende Anpassung der räumlichen 
Verhältnisse im Rathaus. Eine Umor-
ganisation innerhalb der bestehenden 
Räumlichkeiten führt zu keinen lang-
fristig überzeugenden Lösungen. Des-
halb wird beschlossen, das Ergebnis 
des durchgeführten Architektenaus-
wahlverfahrens, ohne Tiefgarage, ent-
sprechend der finanziellen Leistungs-
fähigkeit umzusetzen. Kurzfristige 
Umbaumaßnahmen im jetzigen Rat-
haus werden auf die langfristige An-
baulösung ausgerichtet.
Die Veröffentlichung erfolgt, da die 
Gründe die für die nicht öffentliche Be-
ratung vorlagen entfallen sind.
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Neue Mietgebühren 
für städtische Hallen und Liegenschaften ab 1. Juli 
Wie unter der Rubrik „Zur Sache“ und 
„Beschlüsse“ aufgeführt, wurden in 
der letzten Sitzung des Stadtrates vom 
20. Mai teilweise die Miet- und Benut-
zungsgebühren für die Frankenhalle 
sowie die weiteren städtischen Hallen 
und Liegenschaften angepasst.
Es würde den Rahmen dieser Ausga-
be sprengen, die ab 1. Juli  geltenden 
Gebühren im Einzelnen zu benennen. 
Dennoch möchten wir Ihnen die Eck-
punkte der Gebührenanpassung wie 
folgt vorstellen:

Frankenhalle
Je nach Veranstaltungsart ist die Miet-
gebühr unterschiedlich. Der unten-
stehende Grundpreis bezieht sich je-
weils auf den ganzen Saal inkl. Foyer 
bei Anmietung durch Erlenbacher Ver-
eine bzw. Betriebe. Bei Anmietung des 
halben Saales zum Beispiel bei einer 
Kulturveranstaltung halbiert sich der 
Mietpreis von 200 Euro auf 100 Euro.
Auswärtige Veranstalter zahlen gene-
rell bei allen Veranstaltungsarten auf 
den Grundpreis nochmals einen Zu-
schlag von 60 Prozent. 

Veranstaltungsart Neu Bisher
 Euro Euro
Kulturveranstaltungen 200,00 180,00 

Tanz-/Faschings-
veranstaltungen 270,00 240,00

Betriebs-
veranstaltungen 270,00  240,00 

Private 
Veranstaltungen 220,00   200,00

Sonstige 
Veranstaltungen 135,00 120,00

Küchennutzung   30,00   25,00 

Zuschlag Auswärtige 
Anmieter    60 v.H. 

Wie bisher fallen bei Nutzung der Fran-
kenhalle auch Nebenkosten an. Zu-
sätzlich werden künftig aufgrund der 
seit 2008 geltenden Versammlungsstät-
tenverordnung die Kosten für den Ein-
satz des Hausmeisters in voller Höhe 
an den Veranstalter weiterverrechnet, 
wobei die Erlenbacher Vereine einen 
Rabatt von 75 v.H. erhalten.
Der Auf- und Abbau der Bestuhlung 
kann wie bisher direkt vom Veranstal-
ter durchgeführt werden. Wenn dies 
auf Veranstalterwunsch von der Stadt 
erledigt wird, werden hierfür die vollen 
städtischen Kosten an den Veranstalter 
weiterverrechnet.

Städt. Hallen und Liegenschaften
Halle bzw. 
Liegenschaft Neu Bisher
 Euro Euro
Barbarossaschule, 
Aula 60,00 46,00

Barbarossahalle  20,00 15,30
für Auswärtige Std. Std.

Dr.-Vits-Schule, Aula 60,00 46,00 

Dr.-Vits-Halle  7,00   5,00
für Auswärtige Std.  Std.

Streitberghalle 60,00  46,00  

Streitberghalle – 
private VA 220,00 200,00

Streitberghalle – 
auswärtige VA 220,00  100,00

Grillplätze 30,00  25,00

Zur Sache: Gebühren- und Steueranpassungen

Seit vielen Jahren ist die finanzielle Si-
tuation der Stadt durch große Schwan-
kungen gekennzeichnet. So folgt auch 
jetzt wieder auf die guten Jahre 2005-
2008 eine Zeit knapperer Einnahmen. 
Dies war vorauszusehen, weshalb der 
Stadtrat Rücklagen gebildet hat, die 
aber nicht ausreichen werden, um al-
le vorhandenen Lücken zu schließen. 
Der Stadtrat hatte deshalb bereits im 
letzten Jahr beschlossen, alle städti-
schen Einrichtungen einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen. Erstes Ergeb-
nis war die Auslagerung des Amtsblat-
tes an einen Verlag, verbunden mit ei-
ner jährlichen Kostenersparnis von ca. 
35.000 Euro.

Letztlich war das tatsächliche Rech-
nungsergebnis 2009 deutlich besser als 
anfangs erwartet, aber wir müssen da-
von ausgehen, dass 2010 ein noch viel 
schwierigeres Haushaltsjahr werden 
wird. Dies gilt ebenfalls für 2011. Der 
Stadtrat kommt deshalb nicht umhin, 
auch alle Steuern und Gebühren zu 
überprüfen und anzupassen. Hierfür 
spricht nicht nur der lange Zeitraum 
seit der letzten Anpassung (bei den 
meisten Gebühren erfolgte sie 2003,  
die Grundsteuer wurde letztmals 1995 
angepasst), sondern auch die in der 
Zwischenzeit erfolgte erhebliche Aus-
weitung des städtischen Leistungsan-
gebotes an die Bürgerinnen und Bür-
ger, vor allem im Bereich der Familien. 

Das Gremium beschäftigt sich inzwi-
schen intensiv mit der Gebührendis-
kussion. Als „Roter Faden“ dienen da-
bei die folgenden Eckpunkte:

- Die Gebühren und Beiträge werden 
entsprechend  dem Zeitverlauf seit 
der letzten Erhöhung angepasst.

- Vorsicht ist geboten bei allen Maß-
nahmen, die  arbeitsplatzrelevant 
sind.

- Besondere Rücksichtnahme erfolgt  
auf die Arbeit von Ehrenamtlichen, 
insbesondere in den Vereinen.

- Da in den letzten Jahren vor allem 
die Familienleistungen deutlich er-
höht wurden, ist in diesem Bereich 
eine Anpassung gerechtfertigt.

- Strukturelle Verbesserungen bei 
einzelnen Gebühren werden fallwei-
se eingeführt.

Die ersten Beschlüsse sind bereits ge-
fasst und werden heute nachstehend 
veröffentlicht. Insgesamt gehen wir da-
von aus, dass die jetzige Haushaltssi-
tuation durch vernünftiges  und wirt-
schaftliches Handeln überwunden 
werden  kann und die Stadt wieder 
besseren finanziellen Zeiten entgegen 
sehen wird.
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Hintergrund dieser Entscheidung war, 
die Vereine nicht zusätzlich belasten zu 
wollen und damit die Basispreise für die 
Vereine bei der regelmäßigen Hallen-
belegung nicht zu verändern. Aus die-
sem Grund bleiben auch die Mietge-
bühren für Geschirr, Spülmaschine und 

Toilettenwagen unverändert.
Detaillierte Auskünfte zu den Gebüh-
renanpassungen für die Frankenhalle 
sowie die sonstigen städtischen Hallen 
erhalten Sie im Rathaus, Zimmer 20, 
Referat Wirtschaft-Kultur-Tourismus, 
Tel. 704-44 und 704-46.

Satzung
für die Erhebung einer Hundesteuer

(Hundesteuersatzung)

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) erlässt die 
Stadt Erlebach a. Main folgende

Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

Das Halten eines über vier Monate al-
ten Hundes im Gebiet der Stadt Erlen-
bach a. Main unterliegt einer gemeind-
lichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend 
ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von
1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben,
2.  Hunden des Deutschen Roten Kreu-
zes, des Arbeiter-Samariterbundes, des 
Malteser-Hilfsdienstes, der Johanni-
ter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfs-
werks oder des Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe, 
die ausschließlich der Durchführung 
der diesen Organisationen obliegen-

den Aufgaben dienen,
3. Hunden, die für Blinde, Taube, 
Schwerhörige oder völlig Hilfslose un-
entbehrlich sind,
4. Hunden, die zur Bewachung von 
Herden notwendig sind,
5. Hunden, die aus Gründen des Tier-
schutzes vorübergehend in Tierasylen 
oder ähnlichen Einrichtungen unter-
gebracht sind,
6.  Hunden, die die für Rettungshunde 
vorgesehenen Prüfungen bestanden 
haben und als Rettungshunde für den 
Zivilschutz, den Katastrophenschutz 
oder den Rettungsdienst zur Verfügung 
stehen,
7. Hunden in Tierhandlungen.

§ 3
Steuerschuldner; Haftung

(1) Steuerschuldner ist der Halter des 
Hundes. Hundehalter ist, wer einen 
Hund im eigenen Interesse oder im 
Interesse seiner Haushalts- oder Be-
triebsangehörigen aufgenommen hat. 
Als Hundehalter gilt auch, wer einen 
Hund in Pflege oder Verwahrung ge-
nommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält. Alle in einen Haushalt 

oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern ge-
meinsam gehalten.
(2) Halten mehrere Personen gemein-
sam einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner.
(3) Neben dem Hundehalter haftet der 
Eigentümer des Hundes für die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht; 

Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ih-
re Voraussetzungen nur in weniger als 
drei aufeinanderfolgenden Kalender-
monaten erfüllt werden.
(2) Tritt an die Stelle eines verende-
ten oder getöteten Hundes, für den die 
Steuerpflicht besteht, bei demselben 
Halter ein anderer Hund, so entsteht 
für das laufende Steuerjahr keine neue 
Steuerpflicht.
(3) Wurde das Halten eines Hundes 
für das Steuerjahr oder für einen Teil 
des Steuerjahres bereits in einer an-
deren Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland besteuert, so ist die erho-
bene Steuer auf die Steuer anzurech-
nen, die für das Steuerjahr nach die-
ser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge 
werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

Die Steuer beträgt
für den ersten Hund    45 Euro,
für den zweiten und 
jeden weiteren Hund    90 Euro.

Hunde, für die eine Steuerbefreiung 
nach § 2 gewährt wird, sind bei der Be-
rechnung der Anzahl der Hunde nicht 
anzusetzen. Hunde, für die die Steuer 

nach § 6 ermäßigt wird, gelten als er-
ste Hunde.

§ 6
Steuerermäßigungen

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermä-
ßigt für
1. Hunde, die in Einöden und Weilern 
(Abs. 2) gehalten werden.
2. Hunde, die von Forstbedienste-
ten, Berufsjägern oder Inhabern eines 
Jagdscheins ausschließlich oder über-
wiegend zur Ausübung der Jagd oder 
des Jagd- oder Forstschutzes gehalten 
werden, sofern nicht die Hundehaltung 
steuerfrei ist; für Hunde, die zur Aus-
übung der Jagd gehalten werden, tritt 
die Steuerermäßigung nur ein, wenn 
sie die Brauchbarkeitsprüfung nach 
§ 58 der Landesverordnung zur Aus-
führung des Bayerischen Jagdgesetzes 
vom 10. Dezember 1968 (GVBl. S. 343) 
mit Erfolg abgelegt haben.
(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein An-
wesen, dessen Wohngebäude mehr als 
500 m von jedem anderen Wohnge-
bäude entfernt sind. Als Weiler (Abs. 1 
Nr. 1) gilt eine Mehrzahl benachbarter 
Anwesen, die zusammen nicht mehr 
als 300 Einwohner zählen und deren 
Wohngebäude mehr als 500 m von je-
dem anderen Wohngebäude entfernt 
sind.

§ 7
Züchtersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindes-
tens zwei rassereine Hunde der glei-
chen Rasse in zuchtfähigem Alter, dar-
unter eine Hündin, zu Zuchtzwecken 
halten, wird die Steuer für Hunde die-
ser Rasse in der Form der Züchtersteu-
er erhoben. § 2 Nr. 7 bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden 
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Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten 
wird, die Hälfte des Steuersatzes nach 
§ 5. § 5 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für 
Steuerbefreiung und Steuerer-

mäßigung
(Steuervergünstigung)

(1) Maßgebend für die Steuervergüns-
tigung sind die Verhältnisse zu Beginn 
des Jahres. Beginnt die Hundehaltung 
erst im Laufe des Jahres, so ist dieser 
Zeitpunkt entscheidend.
(2) In den Fällen des § 6 kann jeder 
Ermäßigungsgrund nur für jeweils ei-
nen Hund des Steuerpflichtigen bean-
sprucht werden.

§ 9
Entstehung der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn 
des Jahres oder während des Jahres an 
dem Tag, an dem der Steuertatbestand 
verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuer wird erstmals einen Monat 
nach Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des fällig. Bis zur Bekanntgabe eines 
neuen Steuerbescheides ist die Steu-
er jeweils zum 01.04. eines jeden Jah-
res fällig und ohne Aufforderung wei-
ter zu entrichten.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) Wer einen über vier Monate alten, 
der Stadt noch nicht gemeldeten Hund 
hält, muss ihn unverzüglich der Stadt 
melden. Zur Kennzeichnung eines je-
den angemeldeten Hundes gibt die 
Stadt ein Hundezeichen aus.
(2) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 
3) soll den Hund unverzüglich bei der 
Stadt abmelden, wenn er ihn veräußert 
oder sonst abgeschafft hat, wenn der 
Hund abhanden gekommen oder ein-
gegangen ist, oder wenn der Halter aus 
der Stadt weggezogen ist.
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine 
Steuervergünstigung weg oder ändern 
sie sich, so ist das der Stadt unverzüg-
lich anzuzeigen.

§ 12
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 
2011 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die 
Erhebung einer Hundesteuer (Hunde-
steuersatzung) vom 06. Mai 1982 außer 
Kraft.

Erlenbach a. Main, 21. Mai 2010

gez. 
Michael Berninger
Erster Bürgermeister

b) für ein Fahrgeschäft, je qm Stellflä-
che 1,20 Euro.
2. Christbaummarkt:
Die Tagesgebühr beträgt je qm bean-
spruchte Marktfläche 0,60 Euro.
Ortsvereine und gemeinnützig tätige 
Organisationen sind bei Teilnahme an 
diesen Märkten von einer Zahlung be-
freit.“

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

Erlenbach a. Main, 21. Mai 2010
gez. 
Michael Berninger
Erster Bürgermeister

Auf Grund des Art. 8 Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) erlässt die Stadt 
Erlenbach a. Main folgende

Satzung

§ 1

§ 3 wird wie folgt gefasst:
1. „Josefsmarkt, Herbstmarkt und Bar-
barossamarkt:
Die Tagesgebühr beträgt
a) für einen Verkaufsstand oder ein 
Schaugeschäft (Schießbude u.ä.)
mit bis zu 3 m Frontlänge 20,00 Euro,
für jeden weiteren Meter Frontlänge 
12,00 Euro,
max. jedoch nicht mehr als 90,00 Euro;

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20. Mai 2010 folgende Satzungen er-
lassen:

Dritte Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Benutzung
der Märkte der Stadt Erlenbach a. Main

(Marktgebührensatzung)

Immer wieder kommt es zu Nachfra-
gen aus der Bevölkerung, ob und wie 
Grabstätten im Alten Friedhof an der 
Mechenharder Straße nachbelegt, 
bzw. neu erworben werden können. 
Im Rahmen der notwendigen Sanie-
rung der Wege  und der Flächen zwi-
schen den einzelnen Grabreihen, hat 
der Stadtrat für den unteren Teil des 
Alten Friedhofes folgenden Beschluss 
gefasst:
Friedhof Ort;

Zur Sache: Belegungsrecht im Alten Friedhof
• Der überarbeiteten Entwurfsplanung 
zum Friedhof Ort mit aktualisierter 
Kostenberechnung vom Büro Valentin 
Dietz, Elfershausen, wird zugestimmt.

• Die Umsetzung der Gesamtmaßnah-
me wird mit dem Anlegen von Grün-
streifen entlang der straßenseitigen 
Friedhofsmauer sowie teilweise zwi-
schen den Gräbern mit der Aufstellung 
einer Sitzbank im Bereich zum Hoch-
kreuz in 2011 begonnen.
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Information für alle Winzer/Grundstückseigentümer
in den Terrassen-Steillagen

Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Er-
lenbach am Main 1 informiert über die 
(neue) Förderung des Kaufs von zu-
sätzlich benötigten Steinen bei der 
Sanierung von Trockenmauern und 
Weinbergstreppen in den Terrassen-
Steillagen.

Die Anschafftungskosten der für die 
Sanierungsarbeiten zusätzlich benö-
tigten Steine können ab sofort mit 60% 
der durch Rechnung nachgewiesenen 
Kosten gefördert werden. Folgendes ist 
hierbei einzuhalten. 

• Zur Mauersanierung dürfen nur Stei-
ne verwendet werden, die denjenigen 
entsprechen, welche in der Umgebung 
des zu sanierenden Mauerabschnit-
tes bei den traditionellen, historischen 
Mauern vorhanden sind (Steine ohne 
gesägte Flächen und Kanten, welche 
den Ansprüchen zur "ortstypischen 
Trockenmauerbauweise" genügen.

• Für Treppensanierungen können 
auch einzelne, neue Sandsteine (mit 
gesägten Flächen und Kanten) ver-
wendet werden.

• Der Kauf der Steine ist durch Rech-
nung und Bankbeleg (Kopie des Kon-
toauszuges mit dem überwiesenen 
Geldbetrag) zu belegen. Barzahlungs-
quittungen gelten nicht als Nachweis.

• Das Bestelldatum und die Zahlun-
gen dürfen nicht vor dem Erhalt des 
Schreibens/der Zustimmung zum vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn durch das 
Amt für Ländliche Entwicklung Unter-
franken (ALE) erfolgt sein. Sollte ein 
früheres Datum vorliegen, hat dies den 
Förderausschluss zur Folge.

Zur Erläuterung des Punktes Bestell-
datum/Zahlung wird hingewiesen, 
dass die zusätzlichen Steine im di-
rekten und nachprüffähigen Zusam-
menhang mit der beantragten Mau-
er-/Treppensanierung stehen müssen. 
D.h. die Menge ist eindeutig der Sa-
nierungsmaßnahme und dem -umfang 
zuzuordnen. Eine Bevorratung oder 
ein "Auf-Halde-legen" scheidet aus.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
die örtlichen Vorstandsmitglieder so-
wie am ALE Ufr., Tel. 0931/4101-263, 
Herr Seltsam, zur Verfügung. 

Noch eine Information zur Wegesanie-
rung: 
Aus finanziellen Gründen wird eine 
schrittweise Umsetzung des Konzep-
tes (Gesamtkosten über 100.000 Euro) 
notwendig sein. Als erster Schritt sol-
len ab 2011 die Rasenflächen zwischen 

den Grabreihen und entlang der Au-
ßenmauer an der Mechenharder Stra-
ße angelegt werden. Gleichzeitig wird 
eine weitere Ruhebank in der Nähe der 
Kreuzigungsgruppe aufgestellt. Die ei-
gentliche Wegesanierung erfolgt je 
nach Haushaltslage ab dem Jahre 2012.
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Die Stadt Erlenbach a. Main trauert um
 

Frau Ingrid Ebert
 

die am 25.05.2010 überraschend aus dem Leben abberufen wurde.
 

Frau Ingrid Ebert war erstmals von 1967 bis 1969 und seit Mai 1981 bis 
zu ihrem Ausscheiden im Mai 2005 im Rathaus beschäftigt.
Durch ihre sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise im Einwohner-
meldeamt und ihren direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern 
unserer Stadt, prägte sie über viele Jahre unsere Verwaltung mit. Oftmals 
stand sie, auch außerhalb der Dienststunden bereit, um schnell und un-
bürokratisch Hilfe zu leisten.
 
Mit Frau Ingrid Ebert verlieren wir eine beliebte, humorvolle Kollegin, 
die viel zu früh gehen musste.
 
Die Stadt Erlenbach a. Main nimmt in ehrendem Gedenken endgültig 
Abschied von Frau Ingrid Ebert.

 
 Michael Berninger                                     Rudi Reißmann
 Erster Bürgermeister                                     Personalratsvorsitzender

Im Rahmen der städtebaulichen Wei-
terentwicklung erarbeitet die Stadt Er-
lenbach a. Main mit dem unabhängi-
gen Beratungsunternehmen Bulwien-
Gesa AG aus München ein Einzel-
handelskonzept. Um eine fundierte 
Datenbasis zu bekommen, sind Kun-
denbefragungen zu deren Einkaufs-
verhalten vorgesehen.
Geschulte Mitarbeiter der Fa. Bulwien-

Kundenbefragungen
Gesa AG werden daher in der Woche 
vom 7. bis 12. Juni im Zentrumsbereich 
Kundenbefragungen vornehmen. Im 
Sinne der weiteren Stadtentwicklung 
wird um eine aktive Mitarbeit gebeten.

Bei Rückfragen steht Ihnen im Rat-
haus, Frau Gebler, vom Referat Wirt-
schaft-Kultur-Tourismus unter Tel. 
704-44 zur Verfügung.

Die Fußball-WM naht! 

Wir möchten bereits jetzt darauf hin-
weisen, dass wieder alle Spiele der 
deutschen Nationalmannschaft auf 
Großbildleinwand in der Frankenhal-
le übertragen werden. 

Die Bewirtung zu diesen Veranstaltun-
gen übernimmt der SV Erlenbach.

Näheres dazu in der nächsten Ausga-
be!

Fußball-WM

Public 
Viewing

Alle Spiele der  
Deutschen Mannschaft 
live auf Großleinwand 
in der Frankenhalle 
Erlenbach

V
e
ra

n
st

a
lt

e
r:

Deutschland – Australien 
So. 13.6. 20:30 Uhr 
Deutschland – Serbien 
Fr. 18.6. 13:30 Uhr 
Ghana – Deutschland 
Mi. 23.6. 20:30 Uhr  

Die Vorrundentermine:

Es geht
 wieder los:

Saalöffnung 1 Stunde vor Spielbeginn

Die Kino Passage macht vom 3.-9 Juni Betriebsferien. 
Ab 10. Juni sind wir wieder für Sie da.

Nächster Sprechtag der AKTIVSENI-
OREN BAYERN e.V., für Existenzgrün-
der und mittelständische Unterneh-
men, in der ZENTEC Großwallstadt, 

am 16. Juni von 9-12 Uhr.
Info u. Anmeldung: Fr. Sylvia Fecher, 
Telefon  06022 26-1114.
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Geburten  
20.5.10  Maximilian Carsten Breunig
 Eltern: Natalie und Marco  
 Breunig, Münchner Str. 33

21.05.10 Ali Özmen 
 Eltern: Yeliz und Hüseyin 
 Özmen, Erlenweg 17

Eheschließung   
15.05.10 Lisa Ebel, Mespelbrunn und 
 Florian Wißmann, 
 August-Pfeffer-Str. 29 
 

Sterbefall   
25.05.10 Ingrid Ebert, 
 Seeweg 31             62 Jahre
   

Wir gratulieren herzlich zum:
72. Geburtstag am 6.6.
Frau Hannelore Fröde, Dr.-Strube- 
Platz 18
77. Geburtstag am 5.6. 
Herrn Alois Görl, Sudetenstraße 14
77. Geburtstag am 5.6.
Herrn Johann Grabiger, Flurweg 3
77. Geburtstag am 5.6.
Frau Margarete Bauer, Kolpingstraße 3
77. Geburtstag am 6.6.
Frau Servet Eksikli, Lindenstraße 54
83. Geburtstag am 7.6. 
Herrn Alfred Hörl, Am Aurain 2
81. Geburtstag am 8.6.
Herrn Werner Wachowiak, Hauptstr. 25

und zur Goldenen Hochzeit am 
7.6. den Eheleuten Anna und Johann 
 Wunder, Hirtenweg 32

Katholische Kirchen
St. Peter und Paul
Mi., 2.6. 18.30 Uhr
Do., Feiertag, Prozession 9.00 Uhr
Sa., 5.6. 18.30 Uhr
So., 6.6. 10.30 Uhr

St. Josef 
Do., Feiertag, Prozession 9.00 Uhr
So., 6.6. 9 Uhr

St. Josef Mechenhard
Do., Feiertag 9.00 Uhr
So., 6.6. 10.00 Uhr 

St. Karl, Streit
Mi., 2.6. 18.30 Uhr
Sa., 5.6. 18.30 Uhr

Evangelische Kirchen
Martin-Luther-Kirche
So., 6.6., A-W 9.30 Uhr
Kirchenvorstandssitzung Di., 8.6., 19.30 
Uhr

Krankenhaus
Sa., 5.6., kath. Messe 18.30 Uhr

Freikirche
Sonntags 10 Uhr

Jehovas Zeugen
Freitags 19 Uhr
Sonntags 9.30 Uhr

Polizei:   Tel. 110
Feuerwehr:  Tel. 112
Rettungsdienst (Notarzt, Notarztwa-
gen oder Krankentransport) 
Tag und Nacht Rettungsleitstelle, Tel. 
19222 oder Notfallfax für Hörgeschä-
digte: 06021/4561090

Ärzte für Allgemeinmedizin
Wochenende Fr. 18 Uhr bis Mo. 8 Uhr; 
Mi. 13 Uhr bis Do. 8 Uhr; Feiertag 18 
Uhr Vorabend bis 8 Uhr Folgetag:

Do., 5.6., Feiertag
A. Kehler, Mittlerer Weg 35, Klingen-
berg, Tel. 139613

Sa., 5.6. 
Dr. Zeuß, Elsenfelder Str. 1, Erlenbach, 
Tel. 5717

So., 6.6., und Mittwoch 
Dr. Fuchs, Beckshöhe 27, Lützelbach, 
Tel. 4114

Hilfestellung der Vermittlungs- und 
Be ratungs   zentrale der Kassenärzt-
lichen Vereinigung: Tel. 01805/191212

Zahnärzte
Sa., So., Feiertag: 10-12 Uhr / 18-19 Uhr 
Mi.: 18-19 Uhr

Do., Feiertag
Gem.-Praxis Dres. Zweyrohn, Hauptstr. 
11, Sulzbach, Tel. 06028/1543

Sa./So., 5./6.6.
Gem.-Praxis S. Enkelmann/Dr. Wagner, 
Beethovenstr. 2, Wörth, Tel. 73375

Tierärzte 
An Wochenenden von Freitag, 19 Uhr, 
bis Montag, 7 Uhr. Feier tags von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden 
Werktages.

Do., Feiertag
Dr. Sellinger, Bischoffstr. 31, Milten-
berg, Tel. 09371/8652

Sa./So., 5./6.6. 
J. Koch, Seeweg 5, Erlenbach, Tel. 
9407871

Apotheken
24-std. Bereitschaft, jeweils ab 8 Uhr; 
Donnerstag, 3.6., bis Mittwoch, 9.6. 
Do.,  Post-Apotheke, Großostheim
Fr.,   Franken-Apotheke, Wörth
Sa.,  Alte Stadt-Apotheke, Obernburg
So.,  Bachgau-Apotheke, Großostheim
Mo., Markt-Apotheke, Kleinwallstadt
Di.,  Elsava-Apotheke, Elsenfeld
Mi.,  Sonnen-Apotheke, Elsenfeld

Häusliche Krankenpflege – Hilfe 
für alte und kranke Menschen
Caritas-Sozialstation St. Johannes e. V., 
Barbarossastraße 5, Tel. 10960
www.sozialstation-erlenbach.de
Ambulante Sprechstunden nach Ver-

einbarung. Grund- und Behandlungs-
pflege durch qualifizierte Fachkräfte, 
Betreuung in der Familie. Hilfe für äl-
tere Menschen im Haushalt, Einkau-
fen, Essensdienst und Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst.
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Beratungsstelle für Senioren und 
pflegende Angehörige
Bahnstr. 22. Geöffnet: mittwochs 9-12 
Uhr. Tel. 9400075 o. 09371-6694920

MartinsLaden – Lebensmittel für 
Bedürftige Lindenstr. 8, dienstags 
von 14–16 Uhr. 
Berechtigt zum Einkauf sind Men-
schen, die Grundsicherungsleistung 
oder ähnliche Bezüge erhalten. Den 
MartinsLadenpass erhalten Sie in der 
Caritas-Sozialstation, Barbarossastr. 5.
Info: Fr. König o. Fr. Trützler, Tel. 10960.

Tagesstätte Ursula Wiegand 
Barbarossastr. 5, Tel. 921084, 
www.tagesstaette-erlenbach.de
Gemeinsame Aktivitäten, Betreuung, 
Beschäftigung, Singen mit musikali-
scher Begleitung, Gymnastik

Seniorenwohnstift
Krankenhausstraße 39, Tel. 950730, 
info@seniorenwohnstift-erlenbach.de 
Pflege und Betreuung, Kurzzeitpflege, 
Betreuung Demenz-Kranker; Grund- 
und Behandlungspflege "Offener Mit-
tagstisch für Jedermann" 

Bayerisches Rotes Kreuz
Tel. 0800/2755555 (kostenfrei) Sozial-
station, Essen auf Rädern, Hausnot-
ruf, Fahrdienst, Behindertenfahrdienst, 
Blutspende, Erste-Hilfe-Ausbildung, 
Kleiderkammer, Reha

Gas:
Gasversorgung Unterfranken GmbH, 
Betriebsstelle Untermain, Pfützenäcker 
18, Tel. 5085; Störungsdienst: Tel. 4437

AWO-Sozialzentrum
Info: Tel. 2345, Häusliche Krankenpfle-
ge für Alte, Kranke u. Behinderte

Mobiler Sozialer Hilfsdienst der 
Johanniter-Unfall-Hilfe 
Tel. 09371/9526-0 Fahrdienst, Menü-
dienst, Hausnotruf, Sozial-, Pflegesta-
tion Johanniter-Haus

Sozialstation Arzt-Hofmann
Häckerweg 1, Erl., Tel. 200422 (24 Stun-
den erreichbar) www.arzthofmann.de, 
Pflege und Betreuung zu Hause

Ökumenische Telefonseelsorge 
Tel. 0800/111 0111 oder 0800/111 0222 
(kostenfrei)

Maschinen- u. Betriebshilfsring e.V
Tel: 06024/1083 (Dorfhelferinnensta-
tion) Leitung: Gerlinde Kampfmann

Kaufhaus Regenbogen
Das soziale Kaufhaus – Für alle Bürger, 
in Klingenberg, Wilhelmstr. 129.
Wir nehmen Möbel, Kleidung, Spielsa-
chen u.ä. von Ihnen an und bieten die-
se günstig zum Kauf an. (Kostenfreie 
Abholung sperriger Gegenstände). In-
fo: Tel. 10960.

MainSecond Sozialkaufhaus Obg.
Mo-Fr 10-17 Uhr. Gebäude der GbF 
mbH, J.-Obernburger-Str. 13, Obern-
burg, Tel. 06022/26411-0

Strom: 
EZV Energie- und Service GmbH, 
Landstraße 47, Wörth, Tel. 9455-0, Stö-
rungsdienst: 0171/5185592

Wasser und Abwasser:
Abwasserverband Main-Mömling-
Elsava (AMME), Am Wieselsweg 3, 
Tel. 135950, (8-16 Uhr) 
Terminvereinbarung zum Austausch 
der Wasserzähler: Tel. 135958 (AB); 24- 
Std-Bereitschafts-Nr:, Trinkwasser-
versorgung und Abwasserentsorgung 
Tel. 0160-96314460. Genehmigungen 
für Hausanschlüsse: Städtisches Bau-
amt, Tel. 704-34

ABFALLBESEITIGUNG
Müllabfuhr
Mo., 7.6. graue Restmülltonne

Glas: Einwurf Mo bis Sa 8-20 Uhr 
(nicht an Sonn- und Feiertagen).
Die Container stehen an folgenden 
Plätzen:
Stadtteil Erlenbach a. Main:
Bahnhofsplatz
Pfützenäcker (an der Elsenfelder Str.)
Parkplatz Bergschwimmbad
Ende Liebigstraße (Jugendhaus)
Klingenberger Straße – gegenüber 
Parkplatz Norma

Stadtteil Mechenhard
Am Sonnenberg (Trafostation)
Am Frankonia-Sportplatz
Friedhof
Stadtteil Streit
Parkplatz hinter der Streitberghalle

Batterien: gelbe Tonne (keine Auto-
batterien!) 
Kork: Sammelsack 
jeweils im ehemaligen städt. Bauhof, 
Rathaus straße, jederzeit

Altkleider: Container Standorte:
Bahnhofsplatz 
Münchner / Miltenberger Straße
ehem. Bauhof am Rathaus
Pfützenäcker (an der Elsenfelder Str.)
Am Stadtwald (Kinderspielplatz) 
Berliner Straße (Buswartehalle) 
Dr.-Strube-Platz 
Martin-Henkel-Platz

Grüngut: Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa 8-14 Uhr; 
Wertstoffhof des Landkreises an der 
Elsenfelder Straße, Tel. 06022/614367

Öffnungszeiten des Landratsamtes 
Miltenberg mit Dienststelle Obern-
burg
Montags und dienstags 8–16 Uhr 
durchgehend
Mittwochs 8–12 Uhr
Donnerstags 8–18 Uhr durchgehend
Freitags 8–13 Uhr
Bitte vereinbaren Sie vor jedem Be-
such einen individuellen Gesprächs-
termin. 
Bürgerservice: Tel. 09371/501-0; Mail: 
buergerservice@lra-mil.de; Internet: 
www.miltenberg.de

FF Erlenbach 
www.ffw-erlenbach-stadt.de
Zum Ehrengeleit an Fronleichnam 
treffen wir uns morgen um 8.40 Uhr 
am Feuerwehrhaus. Die Vorstandschaft 
bittet um zahlreiche Teilnahme. 
Handball-Stadtmeisterschaft: Am Sa., 

5.6., stellen wir eine Mannschaft bei 
der Handball-Stadtmeisterschaft des 
TV Erlenbach. Unsere Mannschaft 
würde sich über lautstarke Unterstüt-
zung aller Mitglieder sehr freuen.
Nächste Übung – Di., 8.6., 19 Uhr, 
Löschgruppe Müller.
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Musikkorps
Am 3.6. keine Probe. Ab 10.6. proben 
wir wieder in der Frankenhalle. Am 
19.6. bitte das Volksfest beachten. 
Achtung! Am 10.6. kommt von 19-20 
Uhr der Schneider zum Anmessen in 
die Frankenhalle. Alle, die eine neue 
Uniform brauchen, sollen bitte anwe-
send sein.
Voranzeige: Am 12.6. findet unsere In-
strumentenralley in der Musikschu-
le statt. Alle Interessierten sind einge-
laden unsere Instrumente auszupro-
bieren und sich über die Ausbildungs-
möglichkeiten zu informieren.

KjG
Es finden wieder zwei neue Gruppen-
stunden für Kinder der 3. u. 4. Klasse 
im KjG-Heim statt. Mädchen: mi. 17-18 
Uhr, Jungs: fr. 16-17.30 Uhr. Wir freu-
en uns über viele neue Gesichter. In-
fo: theresa.roessner@kjg-erlenbach.de 
od. philipp.grossmann@kjg-erlenbach.
de. Am 3.7. fahren wir in den Freizeit-
park Phantasialand.

Tagesstätte „Ursula Wiegand“
Herzliche Einladung zum 10-jährigen 
Jubiläum am Fr., 4.6., ab 11.30 Uhr. Bei 
musikalischer Begleitung und guter 
Laune möchten wir mit Ihnen ein paar 
schöne Stunden verbringen. Mit Grill-
gerichten, Kaffee u. Kuchen ist für das 
leibliche Wohl gesorgt. Um entspre-
chend planen zu können, bitten wir um 
Rückmeldung. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen. Tel. 10960.

Spessartbund OG
Zur Erinnerung an alle Teilnehmer der 
5-täg. Reise vom 13.-17.6. in das Klein-
walsertal: Abfahrt: 6.50 Uhr bei Omni-
bus Berninger und um 7 Uhr Ecke Lin-

den-/Gartenstraße. Um Pünktlichkeit 
wird gebeten! Wer Interesse zur Fahrt 
nach Maria Buchen, am So., 18.7. hat, 
möge sich baldmöglichst bei K. Kempf, 
Tel. 4414 od. K. Dominik, Tel. 4119 mel-
den.

Eine-Welt-Verein
Einladung an alle Ladenhelfer und 
Kunden zum Info-Abend. Thema: "Kaf-
fee". Rainer Sakic (GEPA) wird uns In-
teressantes und Wissenswertes erzäh-
len und Fragen beantworten. Wir tref-
fen uns am Do., 10.6., 19.30 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus.

SV Erlenbach
Alle Spiele der Deutsch. Nationalmann-
schaft live in der Frankenhalle. Groß-
bildleinwand 7 x 5 m - tolle Stimmung - 
Stadionatmosphäre. Das muss man er-
lebt haben! Erstes Spiel am So., 13.6., 
20.30 Uhr, gegen Australien. Veranstal-
ter: Stadt Erlenbach/SV Erlenbach.

DJK Erlenbach
Einladung zum Vereinsausflug nach 
Würzburg am Sa., 19.6.; Interessierte 
Mitglieder bitte bis 6.6. anmelden bei 
A. Zöller, Tel. 8855. 

Freizeitclub
Für folgende Fahrten sind noch Plätze 
frei: ZDF-Fernsehgarten; Fjorde Nor-
wegen; Kellerwegfest Guntersblum; 
Opernfestspiele Verona; Kastelruther 
Spatzen-Open-air; Cornwall - Auf den 
Spuren von Rosmunde Pilcher; Cin-
que Terre; Rhein in Flammen; Anm.: I. 
Ebert, In den Hesnern 13, Tel. 1208151, 
e-mail freizeitclub.mil@t-online.de

TV Erlenbach
Am kommenden Wochenende fin-

Hier endet das Amtsblatt der Stadt Erlenbach a. Main 
mit amtlichen und nichtamtlichen Mitteilungen.

det die Handballstadtmeisterschaft 
statt. Die Spiele beginnen samstags ab 
11 Uhr. Siegerehrung um 20 Uhr. An-
schließend wird mit DJ Musik gefeiert. 
Am So. ab 10 Uhr traditioneller Früh-
schoppen und anschließendem Mit-
tagessen. Um 11 Uhr Vereinsehrungen. 
Bewirtung durch Pizzeria Michelange-
lo (Pizza, Nudelgerichte etc.). Wir la-
den alle Erlenbacher ein, uns an die-
sen zwei Tagen zu besuchen.

FF Mechenhard
Am 6.6., 9 Uhr, Übung der 1. Gruppe.

RV Wanderlust 
Nächste Wanderung am Mi., 9.6., zum 
Hofstadel. Abmarsch 14 Uhr, Vereins-
heim. Bitte geänderte Abmarschzeit 
beachten.

KAB
Wochenendfreizeit für allein erzie-
hende Mütter und Väter mit ihren 
Kindern vom 16.-18.7. auf der Bene-
diktushöhe in Retzbach. Info u. Anm.: 
KAB-Sekretariat Abg., Treibgasse 26, 
Tel. 06021/392-140, mail: kab-aschaf-
fenburg@bistum-wuerzburg.de


